
  
 

 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 

 Sitzung des Feuerschutz- und Ordnungsausschusses  

 am Dienstag, den 12.11.2024 um 17:00 Uhr  

 im Großen Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Alfeld (Leine), Marktplatz 1, 31061 
Alfeld (Leine)   

 
 

Tagesordnung: 

 1   Eröffnung der Sitzung; Feststellung der 
ordnungsgemäßen Einberufung und der 
Beschlussfähigkeit des Feuerschutz- und 
Ordnungsausschusses sowie der Tagesordnung 

 

   
 2   Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des 

Feuerschutz- und Ordnungsausschusses am 06.06.2024 
 

   
 3   Bericht über die aktuelle Flüchtlingslage  
   
 4   Einwohnerfragestunde  
   
 5   Verkehrsregelung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 

Alfeld (Leine) zur Sicherung von gemeindlichen 
Veranstaltungen 
Vorlage: 408/XIX 

 

   
 6   Entlassung von Herrn Dirk Lohmann als 

Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Imsen/Wispenstein 
Vorlage: 416/XIX 

 

   
 7   Ernennung einer Ortsbrandmeisterin/eines 

Ortsbrandmeisters der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 
Alfeld (Leine) Ortsfeuerwehr Imsen/Wispenstein 
Vorlage: 410/XIX 

 

   
 8   Verleihung der Ehrenbezeichnung 

"Ehrenortsbrandmeister" an Peter Gärtner 
Vorlage: 417/XIX 

 

   
 9   Haushaltsplanberatungen 2025  
   
 BUDGET 12 Ordnungsamt 

Produkt 122.01 Ordnungsaufgaben 
 BUDGET 13 Bürgeramt 

Produkt 121.01 Statistik und Wahlen 
Produkt 122.02 Aufgaben des Bürgeramtes / Meldewesen 

 BUDGET 15 Verkehr 
Produkt 541.02 Bau und Unterhaltung von 
Verkehrssicherungsanlagen 

 BUDGET 16 Brandschutz 
Produkt 126.01 Brandschutz 
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 BUDGET 22 Standesamt 
Produkt 122.03 Standesamt 

 10   Beteiligung der Ortsräte am Haushaltsplan 2025 und an 
der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2026 - 
2028 
Vorlage: 388/XIX 

 

   
 11   Mitteilungen der Verwaltung  
   
 12   Anfragen  
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

                Alfeld (Leine), 23.10.2024 

Amt: Abteilung für Feuerwehr-, Katastrophen- und Umweltschutz   
AZ: I 32.3 
 

Vorlage Nr. 408/XIX 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Feuerschutz- und Ordnungsausschuss  12.11.2024  

 Verwaltungsausschuss  10.12.2024  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  11.12.2024  

  

Verkehrsregelung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alfeld (Leine) zur Sicherung von 
gemeindlichen Veranstaltungen 
 
Die Ortsfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alfeld (Leine) begleiten örtliche 
Veranstaltungen (Laternen- Festumzüge u.a.) als freiwillige Aufgabe und als Teil der örtlichen 
Gemeinschaft.  

 
Dabei werden durch die Einsatzkräfte Absperrungen und Verkehrsabsicherungen durchgeführt. 
 
Diese Dienstleistungen sind durch die gesetzlichen Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung (STVO) nicht vollständig abgedeckt. 
 
Das Land Niedersachsen hat mit der Änderung des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes 
vom 18.07.2022 für diese Aufgabenwahrnehmung Rechtssicherheit geschaffen, indem sie den   
§ 2 Abs. 6 NBrandSchG eingeführt hat. 
 
Abweichend von § 36 Abs. 1 und § 44 Abs. 2 Satz 1 der StVO kann eine Gemeinde auf 
Beschluss des Rates der Gemeinde zur Sicherung von gemeindlichen Veranstaltungen die 
Befugnisse für die Verkehrsregelung durch die örtliche Feuerwehr wahrnehmen lassen, soweit 
hierfür Polizeivollzugskräfte nicht oder nicht rechtzeitig ausreichend zur Verfügung stehen und 
die Wahrnehmung der Aufgaben nach Absatz 1 nicht gefährdet wird.  
 
Die Regelung dient als Rechtsgrundlage für die bisherige Praxis der Feuerwehren, um 
Rechtssicherheit zu gewährleisten. 
 
Eine gemeindliche Veranstaltung ist eine Veranstaltung, die aus der kommunalen Gemeinschaft 
initiiert sind, unabhängig davon, ob die Gemeinde selbst als Veranstalter auftritt.  
Die örtliche Feuerwehr ist die kleinstmögliche Feuerwehreinheit gemeint, sofern vorhanden die 
örtlich zuständige Ortsfeuerwehr. 
 
Der Feuerwehr steht die Verkehrsregelung nur nachrangig gegenüber der Zuständigkeit der 
Polizei zu. Soweit nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig Polizeikräfte zur Verfügung stehen, 
kann die örtliche Feuerwehr in Abstimmung mit der Polizei unterstützend tätig werden. 
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Die Funktion der Feuerwehr als Einrichtung zur Gefahrenabwehr muss trotz des Einsatzes zur 
Verkehrsregelung gewährleistet werden. 
 
Die örtliche Feuerwehr ist zur Sicherung von gemeindlichen Veranstaltungen befugt, den 
Verkehr durch Zeichen und Weisungen zu regeln. Weiterhin ist die Feuerwehr zur Bedienung 
von Lichtzeichenanlagen befugt. 
 
Die Einsatzkräfte müssen bei der Verkehrsregelung geeignete Persönliche Schutzausrüstung 
tragen. In ungesicherten Bereichen sind Warnwesten nach EN ISO 20471 Klasse 2 zu tragen, 
außer die PSA erfüllt diese Anforderung bereits. 
 
Die gemeindlichen Feuerwehren sind nach dem NBrandSchG kommunale Feuerwehren. Soweit 
Mitglieder im Rahmen ihrer Tätigkeit hoheitliche Befugnisse ausüben (hier die Verkehrsregelung 
einer gemeindlichen Veranstaltung), haftet für ihr eventuelles pflichtwidriges Verhalten die 
Gemeinde. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleibt der Rückgriff vorbehalten, Art 34 Satz 
2 GG. 
 
Es handelt sich bei der Verkehrsregelung um eine freiwillige Aufgabe. Der Rat der Stadt Alfeld 
(Leine) kann der Feuerwehr nicht auferlegen diese Aufgabe per Beschluss zu übernehmen. 
Letztendlich liegt die Entscheidung über die Wahrnehmung dieser freiwilligen Aufgabe der 
Ortsbrandmeister. Die Pflichtaufgaben gem. § 2 Nds. Brandschutzgesetz dürfen nicht gefährdet 
werden und haben Vorrang. 
Es ist ein Ratsbeschluss ausreichend, es ist kein Beschluss für jede einzelne Veranstaltung 
notwendig.  
Die Stadt informiert die örtlich zuständige Polizeidienststelle über den Ratsbeschluss.  
 
Durch die gesetzliche Regelung wird dem Rat ein Ermessen eingeräumt, ob der Beschluss 
gefasst werden soll. 
Sofern die freiwillige Aufgabe der Verkehrsregelung und der Umzugsbegleitung von politischer 
Seite nicht bei der Feuerwehr gesehen wird und die Wahrnehmung dieser Aufgabe vom Rat 
nicht gewünscht sein sollte, muss kein Ratsbeschluss gefasst werden. 
In diesem Falle ist ein Tätigwerden der Feuerwehr zur Umzugsbegleitung unabhängig von der 
Art der Veranstaltung zukünftig ausgeschlossen. 
Die Verwaltung empfiehlt, die Aufgabe weiterhin freiwillig durch die Ortsfeuerwehren als 
wichtiger Bestandteil der Dorfgemeinschaft wahrnehmen zu lassen, da durch die gesetzliche 
Regelung die Haftungsfrage geklärt ist. 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Der Rat der Stadt Alfeld (Leine) ermächtigt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Alfeld (Leine) 
auf der Grundlage des § 2 Abs. 6 NBrandSchG zur Sicherung von gemeindlichen 
Veranstaltungen auf dem Gebiet der Stadt Alfeld (Leine) die Befugnisse der Verkehrsregelung 
wahrzunehmen. Die Übernahme dieser Aufgaben erfolgt auf freiwilliger Basis durch die 
Ortsfeuerwehren der Stadt Alfeld (Leine).“ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

                Alfeld (Leine), 05.11.2024 

Amt: Amt für das Feuerwehrwesen   
AZ: I32.3 
 

Vorlage Nr. 416/XIX 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Feuerschutz- und Ordnungsausschuss  12.11.2024  

 Verwaltungsausschuss  10.12.2024  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  11.12.2024  

  

Entlassung von Herrn Dirk Lohmann als Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr 
Imsen/Wispenstein 
 
 
Herr Lohmann ist seit März 2017 Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Imsen/Wispenstein. Die 
Amtszeit beträgt sechs Jahre. Im April 2023 wurde Herr Lohmann wieder für 6 Jahre zum 
Ortsbrandmeister ernannt. Das Ehrenbeamtenverhältnis würde somit durch Zeitablauf im April 
2029 enden. 
 
Herr Dirk Lohmann hat mit seinem Schreiben vom 29.09.2024 aus persönlichen Gründen um 
Entlassung aus dem Amt des Ortsbrandmeisters gebeten.  
 
Gemäß § 23 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz, der auch auf Ehrenbeamte Anwendung findet, kann 
ein Beamter jederzeit seine Entlassung verlangen. Dies ist im vorliegenden Fall erfolgt. 
 
Herrn Dirk Lohmann gilt der Dank und Anerkennung der Stadt Alfeld (Leine) für sein 
ehrenamtliches Engagement. Zu der Zeit als Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr 
Imsen/Wispenstein kommen noch weitere sechs Jahre Dienstzeit als Ortsbrandmeister der OF 
Wispenstein hinzu. 2017 wurde die Ortsfeuerwehr Wispenstein und die Ortsfeuerwehr Imsen 
aufgelöst und die gemeinsamen Ortsfeuerwehr Imsen/Wispenstein gegründet.   
 
 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 

„Herr Dirk Lohmann wird aus dem Ehrenbeamtenverhältnis der Stadt Alfeld (Leine) als 
Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alfeld (Leine) Ortsfeuerwehr 
Imsen/Wispenstein entlassen.“ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

                Alfeld (Leine), 11.11.2024 

Amt: Amt für das Feuerwehrwesen   
AZ: I 32.3 
 

Vorlage Nr. 410/XIX 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Feuerschutz- und Ordnungsausschuss  12.11.2024  

 Verwaltungsausschuss  10.12.2024  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  11.12.2024  

  

 
Ernennung von Herrn Andrè Werner zum Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr 
Imsen/Wispenstein 
 
 
Die Versammlung der aktiven Mitglieder der Ortsfeuerwehr Imsen/Wispenstein hat am 
07.11.2024 Herrn Andrè Werner für das Amt des Ortsbrandmeisters gewählt und zur 
Ernennung vorgeschlagen. 
 
Er ist seit 2005 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.  
 
Die Voraussetzungen für die Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis als Ortsbrandmeister 
liegen gem. § 20 Abs. 3 NBrandSchG in Verbindung mit der Feuerwehrverordnung des Landes 
Niedersachsen (Nds. FwVO), aufgrund von fehlenden Führungslehrgängen (Gruppenführer-
Lehrgang I u. II) noch nicht vor. 
 
Gem. § 12 der Nds. FwVO kann eine kommissarische Wahrnehmung dieser Funktion durch 
einen auf zwei Jahre befristeten Führungsauftrag erfolgen. Hierzu wird Herrn Werner die 
Gelegenheit gegeben, die erforderlichen Voraussetzungslehrgänge (Gruppenführer-Lehrgang I 
u. II) beim Niedersächsischen Landesamt für Brand- u. Katastrophenschutz (NLBK) zu 
erlangen.  
 
Herr Werner hat sich bereit erklärt, das Amt zu übernehmen. 
 
Die Zustimmung des Kreisbrandmeisters für die Erteilung des Führungsauftrages ist beantragt. 
 
Dem Ortsrat wurde gem. § 4 Abs. 6 der Hauptsatzung der Stadt Alfeld (Leine) die Gelegenheit 
gegeben, sich zu der Ernennung des Herrn Andrè Werner zum Ortsbrandmeister zu äußern. 
Der begrüßt das Ergebnis und stimmt dem Ernennungsvorschlag zu. 
 
 
 
 

Feu
er

sc
hutz-

 u
nd

Ord
nungsa

uss
ch

uss

12
.11

.20
24



[ 2 ] 

 
Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Herr Andrè Werner wird mit der kommissarischen Wahrnehmung des Amtes als 
Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Imsen Wispenstein für die Dauer von längstens zwei 
Jahren beauftragt. Nach Absolvierung der noch notwendigen Voraussetzungen wird er unter 
Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis zum Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Alfeld (Leine) Ortsfeuerwehr Imsen/Wispenstein ernannt.“ 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

                Alfeld (Leine), 06.11.2024 

Amt: Amt für das Feuerwehrwesen   
AZ: I32.3 
 

Vorlage Nr. 417/XIX 
 

Beschlussvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Feuerschutz- und Ordnungsausschuss  12.11.2024  

 Verwaltungsausschuss  10.12.2024  

 Rat der Stadt Alfeld (Leine)  11.12.2024  

  

Verleihung der Ehrenbezeichnung "Ehrenortsbrandmeister" an Peter Gärtner 
 
Gemäß § 58 Abs. 1 Nr. 6 NKomVG kann der Rat Bürgern eine Ehrenbezeichnung verleihen. 
 
Gemäß § 15 Satz 2 der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alfeld (Leine) kann 
Verdienten Ehrenbeamten der Freiwilligen Feuerwehr nach drei Wahlperioden auf Vorschlag 
des Stadtkommandos von der Stadt Alfeld (Leine) die Ehrenbezeichnung 
„Ehrenstadtbrandmeisterin / Ehrenstadtbrandmeister“ und/oder „Ehrenortsbrandmeisterin / 
Ehrenortsbrandmeister“ verliehen werden. 
 
Das Stadtkommando hat den Brandmeister Peter Gärtner für die Verleihung der 
Ehrenbezeichnung „Ehrenortsbrandmeister“ vorgeschlagen. 
 
Herr Gärtner ist seit dem 01.01.1971 Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. Von 1978 bis 1992 
war er  Stellv. Ortsbrandmeister. 1992 wurde Herr Gärtner zum Ortsbrandmeister ernannt und 
übernahm die Verantwortung und Leitung der Ortsfeuerwehr Sack bis 1998. In dieser Zeit 
gehörte Herr Gärtner dem Stadtkommando an. 
Im Ortskommando der Ortsfeuerwehr Sack ist Herr Gärtner in verschiedenen Funktionen bis 
heute. 
 
Er war stets ein Ansprechpartner für die jüngeren Kameraden*innen. Auch an der Gründung der 
Jugendfeuerwehr im Ort, die bis heute Erfolgreich ist, war er maßgeblich beteiligt. 
 
Herr Gärtner nahm an verschiedenen technischen Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule 
und in der Feuerwehrtechnische Zentrale teil. Darüber hinaus besuchte er erfolgreich 
Führungslehrgänge an der Landesfeuerwehrschule. 
Ihm wurde das Ehrenzeichen für 50 Jahre aktiven Dienst am 17.06.2022 und das Deutsche 
Feuerwehrehrenkreuz in Bronze am 10.01.2020 verliehen.  
 
Aus dem Antrag der Freiwilligen Feuerwehr Alfeld (Leine) Ortsfeuerwehr Sack und des 
Stadtkommandos geht hervor, dass Herr Gärtner 6 Jahre als Ortsbrandmeister und zuvor 14 
Jahre als stellvertretender Ortsbrandmeister die Geschicke der Wehr gelenkt und in 
hervorragender Weise geführt und positiv geprägt hat.  
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Beschlussvorschlag für den Rat der Stadt Alfeld (Leine): 
 
„Herrn Peter Gärtner wird in Würdigung seiner Verdienste im Feuerlöschwesen die 
Ehrenbezeichnung „Ehrenortsbrandmeister“ der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Alfeld (Leine) 
Ortsfeuerwehr Sack verliehen“. 
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Stadt Alfeld (Leine) 
 - Der Bürgermeister - 

 

 

         Alfeld (Leine), 16.09.2024 

Amt: Stadtkämmerei   
AZ: II.1 
 

Vorlage Nr. 388/XIX 
 

Informationsvorlage Gleichstellungsbeauftragte      

öffentlich 
 beteiligt       

 nicht beteiligt 

 

Beratungsfolge Termin  

 Finanzausschuss  23.09.2024  

  

Beteiligung der Ortsräte am Haushaltsplan 2025 und an der mittelfristigen Ergebnis- und 
Finanzplanung 2026 - 2028 
 
 
Nach § 93 Abs. 2 Satz 3 NKomVG sind die Ortsräte bei den Beratungen der Haushaltssatzung 
rechtzeitig anzuhören. 
 
Dieser gesetzlichen Verpflichtung wird dadurch entsprochen, dass in jedem Ortsrat in den 
vergangenen Wochen der Tagesordnungspunkt „Haushalt 2025“ auf der Tagesordnung stand 
und das jeweilige Gremium seine Anträge, Anregungen und Wünsche vortragen konnte. Über 
die Ortsratsbetreuerinnen und –betreuer werden diese an die Fachämter bzw. die Kämmerei 
weitergeleitet. 
 
Im Anschluss an die letzte Ortsratssitzung stellt die Kämmerei alle Anträge und Anregungen in 
einer so genannten „Ortsratsliste“ zusammen. Sie wird dann schnellstmöglich im 
Ratsinformationssystem den Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt. 
 
Die eigentliche inhaltliche Beratung der einzelnen Anträge, Anregungen und Wünsche erfolgt 
dann, je nach deren Inhalt, in dem dafür zuständigen Fachausschuss. In diesen Sitzungen 
muss der Fachausschuss eine Empfehlung abgeben, inwieweit einzelne Punkte in den 
Haushaltsplan 2025 bzw. in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen werden sollen, oder 
nicht. 
 
Der Finanzausschuss wird in seiner Sitzung am 26.11.2024 eine endgültige Empfehlung an den 
Rat der Stadt Alfeld (Leine) abgeben, inwieweit die Punkte im Haushaltsplan berücksichtigt 
werden sollen, oder nicht. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feu
er

sc
hutz-

 u
nd

Ord
nungsa

uss
ch

uss

12
.11

.20
24



Beteiligung der Ortsräte im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für den Haushalt 2025 Stand: 02.10.2024

hier: Zusammenfassung der in den Ortsräten für den Haushalt 2025 vorgebrachten Anträge, Anregungen, Wünsche und Diskussionsbeiträge

Ortsrat Sitzung
Anträge, Anregungen und Wünsche der Ortsräte

(Auszüge aus den Niederschriften bzw. aus den Mitteilungen der Ortsbürgermeister)

zuständiges

 Gremium

Anmerkungen der 

Verwaltung

Brunkensen/

Lütgenholzen
30.09.2024 keine Anträge

Dehnsen 04.09.2024

Angleichung des Höhenniveaus der Zufahrt und Rasenfläche an der Feuerlöschzisterne in der Langen Straße 
Der Ortsrat Dehnsen hat einstimmig beschlossen, dass die Ausführung der Erdarbeiten zum Angleichen des Höhenniveaus in Eigenleistung durch die Ortsgemeinschaft 

erfolgen soll. Der Ortsrat bittet lediglich um die Zurverfügungstellung und den Transport von entsprechend benötigtem Erdreich sowie Raseneinsaat durch den 

Baubetriebshof der Stadt Alfeld. Um Einplanung von 1.000 € für diese Maßnahme wird seitens des Ortsrates gebeten. 

Bau- und 

Grundeigentumsausschuss 

Geschäft der lfd. Verwaltung,

Umsetzung in 2025

Eimsen 16.09.2024 keine Anträge

Föhrste 12.09.2024 Sanierung der Treppe Verbindungsweg Heidegrunder Straße
Bau- und 

Grundeigentumsausschuss 

zunächst Ortsbesichtigung und 

Sachstandsermittlung notwendig

Beschaffung eines öffentlich zugänglichen Defibrillator (ggfs. Standort am Feuerwehrhaus)
Feuerschutz- und 

Ordnungsausschuss 
ist zu beraten und Empfehlung abzugeben

Gerzen 03.09.2024
Sanierung der Spielgeräte Spielplatz "Zur Wulfskammer" .

Der Ortsrat würde analog zum Spielplatz Langenholzen eine Spendenaktion anregen und bewerben.

Bau- und 

Grundeigentumsausschuss 
ist zu beraten und Empfehlung abzugeben

Innensanierung DGH; hier: Fußboden, Wände, Decke (wg. Wasserflecken)
Bau- und 

Grundeigentumsausschuss 

zunächst Ortsbesichtigung und 

Sachstandsermittlung notwendig

Beseitigung der Steingartenfläche + der Büsche bei der Feuerwehr oberhalb der Fahrzeuggarage (Ausführung durch den Baubetriebshof) Wunsch: 

Einsaat einer durchgehenden Rasenfläche

Bau- und 

Grundeigentumsausschuss 
Mittel im Entwurf 2025 eingeplant

Hörsum 28.08.2024 keine Anträge  -  -

Imsen/

Wispenstein 

keine Sitzung
Mitteilung d. Herrn 

Denner

Ausbesserung/Instandsetzung Sportplatzweg vom Sportplatz nach Imsen.

(Erster Teil wurde in diesem Jahr umgesetzt von Wispenstein zum Sportplatz)

Bau- und 

Grundeigentumsausschuss 

hierzu gibt es eine anderslautende 

Vereinbarung

Installation von Sperrpfosten an der Fredener Str. / Einmündung Sportplatzweg
Bau- und 

Grundeigentumsausschuss 

zunächst Ortsbesichtigung und 

Sachstandsermittlung notwendig

Durchführung von Splittungsmaßnahmen  in den Straßen  "An der Wispe, Imsen" und   "Am Gutshof, Wispenstein"
Bau- und 

Grundeigentumsausschuss 

zunächst Anfang 2025 Ortsbesichtigung und 

Sachstandsermittlung notwendig

Ausbesserung Kopfsteinpflaster; Am Gutshof Wispenstein
Bau- und 

Grundeigentumsausschuss 

zunächst Ortsbesichtigung und 

Sachstandsermittlung notwendig
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Ortsrat Sitzung
Anträge, Anregungen und Wünsche der Ortsräte

(Auszüge aus den Niederschriften bzw. aus den Mitteilungen der Ortsbürgermeister)

zuständiges

 Gremium

Anmerkungen der 

Verwaltung

Erneuerung Straßenmarkierungen

Erneuerung aller durch Splittungsmaßnahmen verschwundenen und ausgeblichene Straßenmarkierungen in Imsen und Wispenstein

Bau- und 

Grundeigentumsausschuss 
Geschäft der lfd. Verwaltung

Neugestaltung Containerplatz Imsen
Bau- und 

Grundeigentumsausschuss 

zunächst Ortsbesichtigung und 

Sachstandsermittlung notwendig

Neugestaltung Parkflächen Pappelstraße, Abzweig Birkenweg 

Nutzung der Grünfläche als zusätzliche Parkfläche für Anlieger, da durch das Parken am Straßenrand die Einsatzfahrzeuge nicht bzw. nur sehr 

eingeschränkt passieren können.

 Feuerschutz- und 

Ordnungsausschuss / Bau- und 

Grundeigentumsausschuss  

seitens der Verwaltung wird kein Parkdruck 

gesehen

Langenholzen/

Sack 
12.08.2024 Sanierung der Treppenanlage „Am Sillienbusch“.

Bau- und 

Grundeigentumsausschuss 

zunächst Ortsbesichtigung und 

Sachstandsermittlung notwendig

Limmer 28.08.2024 keine Anträge  -  -

Röllinghausen 11.09.2024
Der Ortsrat beantragt für die gut aufgestellte Ortsfeuerwehr die Modernisierung des Feuerwehrhauses gemäß der Mängelliste im 

Brandschutzbedarfsplans und die Einstellung von Mitteln für ein wasserführendes Fahrzeug. 

 Feuerschutz- und 

Ordnungsausschuss

wird im Rahmen des Feuerwehrbedarfsplans 

abgewickelt

Für ein Wanderbares Leinebergland werden Mittel für ein weiteres Kartenhäuschen auf dem Steinberg beantragt sowie die Sanierung des bisherigen 

Kartenhäuschens und eine Aktualisierung der Karte

Kultur-, Tourismus- und 

Weltkulturerbeausschuss 
Mittel im Entwurf 2025 eingeplant

Der Ortsrat beantragt den Betriebskostenzuschuss für den MTV Röllinghausen mit der Anpassung der Inflationsausgleichserhöhung nach den 

allgemeinen Werten.
Sportausschuss Mittel im Entwurf 2025 eingeplant

Der Ortsrat beantragt Mittel für die Verkehrs- und Schulwegsicherung in Röllinghausen (Straßenmarkierungen, Bumper).
 Feuerschutz- und 

Ordnungsausschuss

Mittel im Entwurf 2025 eingeplant,  Geschäft 

der lfd. Verwaltung

Warzen keine Sitzung keine Anträge

Wettensen
Meldung durch

OV Wieprich
keine Anträge
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